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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1973

Norm

DSt 1872 §2 E

Rechtssatz

In der Nichtzahlung der Kammerbeiträge kann dann, wenn der Beschuldigte ohne sein Verschulden nicht in der Lage

war, diese Beiträge zu bezahlen, kein Disziplinarvergehen erblickt werden.
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